
Mit dem Silvestertag 2009 
ist der Bahnhof Offenbach-
Bieber nebst umliegenden 
Flächen in den Besitz der 
gefoi gmbh in Erlensee 
übergegangen. Damit sind 
die langjährigen Pläne der 
in Offenbach-Bieber an-
sässigen Calwa IT-Services 
GmbH zum Umbau des im 
Jahre 1896 erbauten Bahn-
hofsgebäude zumindest 
vorerst gescheitert. Bereits 
seit 2005 hatte die Calwa IT-
Services GmbH versucht, das 
Gebäude als Bürogebäude 
herzurichten und mit einem 
modernen Anbau um eine 
gastronomische Nutzung 
zu ergänzen. Hierzu fanden 
in den vergangenen Jahren 
mit der Stadt Offenbach am 
Main mehrere Gespräche zur 
Umgestaltung des gesamten 
Areals statt. Zwar wurde sei-
tens der Stadt Offenbach je-
derzeit betont, dass man das 
Vorhaben breit unterstützen 
würde, doch wurde bereits im 
Mai 2008 die Beantwortung 
einer Bauvoranfrage mit der 
Begründung abgelehnt, dass 
man für die Flächen keine 
Planungshoheit besäße. Auch 
die Frage nach dem Denk-
malschutzstatus wurde im 
Mai 2008 von dem ebenfalls 
an den Planungsgesprächen 
beteiligten Bauaufsichtsamt/
Untere Denkmalschutzbehör-
de verneint.

Keine sechs Wochen nach 
dem genannten Planungs-
gespräch konnte der Lokal-
presse entnommen werden, 
dass der Denkmalbeirat der 
Stadt Offenbach unter der 
Geschäftsleitung der glei-
chen Unteren Denkmal-
schutzbehörde Aktivitäten 
entwickelt, das Gebäude 
unter Denkmalschutz zu 
stellen. Ein entsprechender 
Hinweis an den Oberbürger-
meister der Stadt Offenbach, 
Horst Schneider (SPD), und 
an den amtierenden Leiter 
der Unteren Denkmalschutz-

behörde Helmut Reinhardt, 
diese Aktivitäten während 
der Kaufverhandlungen zu 
unterlassen, wurde von bei-
den Seiten ignoriert.  Ob es 
sich bei diesem Vorgang um 
kommunalpolitische Kon-
flikte, persönlichen Selbst-
darstellungsdrang einzelner 
Personen oder schlichtweg 
um Führungsschwäche inner-
halb der Stadtverwaltung Of-
fenbach gehandelt hat, ist bis 
heute unbekannt. Allenfalls 
erteilte das zuständige Lan-
desamt für Denkmalschutz 
„nach ausgiebigen Diskussio-
nen“ am 15. Juli 2008 den ab-
lehnenden Bescheid, in dem 
„die Denkmalqualität nicht 
so hoch eingeschätzt [wird], 
dass daraus eine Unterschutz-
stellung nach dem Hessi-
schen Denkmalschutzgesetz 
in Frage kommen kann.“

Anfang Dezember 2008, zwei 
Wochen vor dem geplan-
ten Beurkundungstermin, 
tauchten in den Behörden 
überraschend Unterlagen in 
Form der Eisenbahn-Denk-
maltopographie des Landes 
Hessens auf, deren Heraus-
geber das Landesamt für 
Denkmalpflege selbst ist. Die 
Unterlagen verleiten seither 
sowohl das Landesamt selbst, 
welches nach dem Hessi-
schen Denkmalschutzgesetz 

für die Inventarisierung der 
Kulturdenkmäler verantwort-
lich ist, als auch die Untere 
Denkmalschutzbehörde in 
Offenbach zu der Auffas-
sung, dass das Gebäude be-
reits seit Jahren denkmalge-
schützt sei. Ein Schreiben der 
Calwa IT-Services GmbH an 
den OB und Baudezernenten 
Schneider mit der Bitte, diese 
Vorgänge zu klären und dar-

auf hinzuwirken, die Unter-
schutzstellung rückgängig zu 
machen, wurde ebenso wie 
ein anschließendes zweites 
Schreiben nicht beantwortet. 
Parallel erteilt das Landesamt 
in seiner Funktion als Fach-
behörde des Hessischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft 
und Kunst die telefonische 
Auskunft, dass das Gebäude 
zwar „gelistet“ sei, allerdings 
mit dem „handschriftlichen 
Vermerk: zum Abriss freige-
geben“. 
Über Herkunft und Grund 
dieses Vermerkes vermochte 
das Amt keine Aussage zu 
machen. Schließlich teilt im 
März 2009 das Landesamt 
schriftlich mit: „Im Falle des 
Bahnhofs Offenbach-Bieber 
ist es leider zu Irritationen 
gekommen, da dieses Objekt 
durch einen redaktionellen 
Fehler nicht in die Denk-
maltopographie der Stadt Of-

fenbach aufgenommen wur-
de.“ Bei dieser sogenannten 
Denkmaltopographie handelt 
es sich nach Aussage des 
Landesamtes um das Denk-
malbuch nach dem Hessi-
schen Denkmalschutzgesetz. 
In der Schlussfolgerung lie-
gen also „redaktionelle Feh-
ler“ im Denkmalbuch der 
Stadt Offenbach vor. 

Im Dezember 2009 hat die 
„Gesellschaft für Offen-
bacher Irritationen“ (gefoi 
gmbh) dann das Gebäude 
nebst umliegenden Flächen 
von der Bahn erworben. Der 
Kauf erfolgte, nachdem die 
Denkmalbehörden nach de-
ren Irritationsbekundung im 
März 2009 den Kontakt zur 
Calwa IT-Services GmbH 
gemieden haben, obwohl 
sowohl das Landesamt für 
Denkmalpflege Hessen als 
auch die Untere Denkmal-
schutzbehörde in Offenbach 
bestens darüber informiert 
waren, dass sehr wohl ein 
ernsthaftes Kauf- und Nut-

zungsinteresse der Calwa 
IT-Services GmbH bestand. 
Nach §1 Absatz 1 des Hes-
sischen Denkmalschutzge-
setzes ist es wörtlich Auf-
gabe von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege, darauf 
hinzuwirken, dass die Kultur-
denkmäler in die städtebauli-
che Entwicklung einbezogen 
werden. Der Kauf durch die 
„Gesellschaft für Offenba-
cher Irritationen“ erfolgte 
auch, nachdem das vom Lan-
desamt für Denkmalpflege als 
„unmissverständlich“ aktuell 
deklarierte Denkmalbuch den 
Bahnhof „Offenbach Ost“ als 
zu schützendes Kulturdenk-
mal ausweist, obwohl dieser 
bereits zu Beginn der 90er 
Jahre des letzten Jahrhundert 
abgerissen worden war.

Ob der ursprünglich geplan-
te Umbau noch stattfinden 
wird, hängt nun davon ab, ob 

die Stadt Offenbach für alle 
Folgen rund um den Denk-
malschutz selbst aufkommen 
möchte oder nicht. Faktisch 
wird ein Privatunternehmen 
nicht für Folgen - weder fi-
nanzieller noch inhaltlicher 
Art - aufkommen, die daher 
rühren, dass die öffentliche 
Verwaltung ihre Bücher nicht 
ordnungsgemäß führt. Ein 
entsprechendes Schreiben hat 
OB Horst Schneider am ver-
gangenen Mittwoch erhalten. 
Zur Entscheidung erhält er 
exakt sechs Wochen Zeit.

Sollte man für die verwal-
tungstechnischen Exkremen-
te der „irritierten“ Beamten 
nicht eigenständig eintreten 
wollen, so werden die Vor-
gänge wohl von Gerichten 
auf deren Rechtmäßigkeit 
geprüft werden müssen. Fest-
zustellen bleibt, dass in Zei-
ten, in denen Unternehmen 
gesetzlich zu monatlichen 
Steuermeldungen auf elek-
tronischem Wege verpflicht 
werden, die Denkmalbehör-

den die Denkmalbücher auf 
einem technischen Niveau 
führen wie zu Zeiten der 
Erfindung des Buchdrucks. 
Für das Land Hessen wer-
den dann gleich mehrere 
Denkmalbücher geführt, die 
im Falle der Offenbacher 
Bahnhöfe immerhin einen 
Übereinstimmungsgrad von 
33% aufweisen. So gibt es 
in Offenbach nach aktueller 
Aktenlage sowohl Denkmä-
ler, die bereits sei 20 Jahren 
abgerissen sind (Offenbach 
Ost) als auch Denkmäler, 
welche gar keine „ausrei-
chende Denkmalqualität“ 
besitzen (Offenbach-Bieber); 
sozusagen virtueller Denk-
malschutz, willkürlicher 
Denkmalschutz oder auch 
einfach nur erste Auswirkun-
gen von PISA in den „Fach-
behörden“ des Landes Hes-
sen.

Gesellschaft für Offenbacher Irritationen
kauft Bahnhof Offenbach-Bieber

Wegen Unregelmäßigkeiten in den Denkmalschutzbehörden, „redaktionellen Fehlern“ und handschriftlichen 
Manipulationen im Denkmalbuch stoppt die Firma Calwa IT-Services GmbH alle Investitionen in den ge-
planten Umbau. Dabei hätte die Sanierung des Gebäudes bereits schon zwei Mal abgeschlossen sein können.

Offenbach Ost: Nach neuesten Erkenntnissen der Behörden 
handelt es sich bei diesem Bahnhof ebenfalls um ein „Kultur-
denkmal“; abgerissen zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts; seit 2005 in die Denkmaltopografie des Landes Hessen 
aufgenommen.     Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Hessen

Offenbach-Bieber: Vermutlich Deutschlands einziges 
„Kulturdenkmal“ ohne „ausreichende Denkmalqualität“.

Die letzten Umbaupläne aus 2008 für den Bahnhof Bieber, bevor die „Irritationen“ der 
Denkmalbehörden das Vorhaben zum Erliegen brachten.
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